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1 Anwendungsgebiet 

Das vorliegende Dokument beschreibt die geometrische und lichttechnische Berechnung 
von Richtfeuern, die aus zwei Feuern (Ober- und Unterfeuer) bestehen und eine Richtfeu-
erlinie kennzeichnen.  

Es setzt folgende IALA-Dokumente um: 

 IALA-Recommendation E-112 On Leading Lights [1], 

 IALA-Guideline 1023 The Design of Leading Lines [2]. 

Es werden die benötigten Positionen, Bauwerkshöhen sowie Lichtstärkeverteilungen be-
rechnet. Eine Festlegung der Bauwerke als Tagesmarke erfolgt hier nicht. 

Für die lichttechnischen Berechnungen wird TFV-03 Tragweiten und Lichtstärken von 
Feuern und Signallichtern vorausgesetzt [3]. 

2 Technische Größen und Begriffe 

Die zur Berechnung benötigten Größen und Begriffe sind in der nachstehenden Abbildung 
eingetragen. 

 

Abbildung 1: Richtfeuergeometrie 

2.1 Feuer 

Licht zur Befeuerung mit Kennung (Farbe und Takt), siehe auch Objektkatalog VV-WSV 
1102 [5]. 

2.2 Richtfeuer (RF) bzw. Richtfeuerlinie (RFL)  

Zwei Feuer (Ober- und Unterfeuer) bilden ein Richtfeuer bzw. eine Richtfeuerlinie (auch: 
Richtlinie, siehe BSH, Karte 1 / Int 1, Abschnitt M1), wenn für einen Beobachter in Fahrrin-
nenmitte beide Feuer lotrecht übereinander angeordnet erscheinen (Deckpeilung). Die 
Richtfeuerlinie wird zur genauen Bahnführung von Schiffen entlang der Fahrrinnenmitte 
genutzt.  
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Bemerkung: 

Richtfeuer(linien) werden in der Regel auch am Tage im unbefeuerten Zustand als Richt-
marken bzw. Richtbaken verwendet. Zur Vereinfachung wird häufig zusammenfassend 
nur der Begriff Richtfeuer verwendet. 

2.3 Oberfeuer (OF) 

Feuer einer Richtfeuerlinie, das vom Beobachter am weitesten entfernt ist und ihm als hö-
heres von beiden Feuern erscheint. Auch zur Bezeichnung des Bauwerks verwendet. 

2.4 Unterfeuer (UF) 

Feuer einer Richtfeuerlinie, das vom Beobachter am nächsten ist und ihm als tieferes von 
beiden Feuern erscheint. Auch zur Bezeichnung des Bauwerks verwendet. 

2.5 Feuerhöhen 

Die Feuerhöhen sind das vertikale Maß der Mitte des Scheinwerfers zu einem Bezugs-
punkt. Bei der Geometrieberechnung für das Richtfeuer ist der Bezugspunkt entweder 
MHW (Mittleres Hochwasser) für Tidegebiete oder MW (Mittleres Wasser) für tidefreie Ge-
biete. 

Es werden die Bezeichnungen HO (Oberfeuer) und HU (Unterfeuer) benutzt. 

2.6 Schattenmaß 

Vertikaler Abstand 𝑆 zwischen dem höchsten Punkt des Bauwerkes und Feuerhöhe des 
Unterfeuers 

2.7 Feuerabstand 

Horizontaler Abstand 𝐷  zwischen Ober- und Unterfeuer 

2.8 Nutzabstände und Nutzweite 

Abschnitt einer Richtfeuerlinie, in dem die Richtfeuerlinie zur Deckpeilung genutzt werden 
kann. Er wird begrenzt durch den kürzesten (K) und längsten (L) Nutzabstand zum Unter-
feuer. Die Nutzweite 𝑁 ergibt sich aus dem längsten und kürzesten Nutzabstand (𝑁 = 𝐿 −

𝐾). 

2.9 Annäherungsbereich 

Bereich vor dem längsten Nutzabstand 𝐿, in dem beide Feuer erkannt werden können und 
in dem auf die Richtfeuerlinie eingedreht wird. 

2.10 Geographische Sichtweite 

Größter Abstand 𝑠  aus dem unter Berücksichtigung der Erdkrümmung und der Strahlen-

brechung in der Atmosphäre ein Feuer über den Horizont hinweg gerade noch gesehen 
werden kann. 

2.11 Vertikaler Sehwinkel 

Vertikaler Winkel  zwischen Oberfeuer - Beobachterauge – Unterfeuer 
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Bemerkung: 

Die Winkelangaben werden im vorliegenden Dokument vorrangig in Bogenmaß angege-
ben. In einigen Formeln wird zur Verdeutlichung die Einheit ‚rad‘ (Radiant) an den Zahlen-
wert angefügt. Bei Berechnungen wird die Einheit in der Regel weggelassen. 

2.12 Horizontaler Sehwinkel 

Horizontaler Winkel  zwischen Oberfeuer - Beobachterauge - Unterfeuer, der entsteht, 
wenn der Beobachter von der Richtfeuerlinie seitlich abweicht. 

2.13 Grenzwinkel 

Als Grenzwinkel   wird der horizontale Sehwinkel  bezeichnet, bei dem für den Be-
obachter Oberfeuer und Unterfeuer gerade nicht mehr lotrecht untereinander erscheinen. 

2.14 Schärfe einer Richtfeuerlinie 

Seitlicher Abstand 𝑌 rechtwinklig zu der Richtfeuerachse, bei dem ein Beobachter er-
kennt, dass er nicht mehr auf der Richtfeuerachse ist. 

2.15 Sohlenbreite  

Siehe auch Definition im WSV-Objektkatalog [5]. Richtfeuer werden sowohl an natürlichen 
Wasserstraßen aber auch in gebaggerten Fahrrinnen angewandt. Zur Dimensionierung 
der benötigten Schärfe wird hier die für die Schifffahrt benötigte bzw. gemeldete Sohlen-
breite B zu Grunde gelegt.  

2.16 Augeshöhen 

Zur Berechnung der Geometrie müssen die relevanten Augeshöhen betrachtet werden. 
Die Augeshöhe ist dabei der vertikale Abstand des Beobachterauges auf der Schiffsbrü-
cke zur Wasserlinie. 

Die Extremwerte der Augeshöhe sind: 

Kleinster Wert: 𝐻 ,    im Regelfall gilt: 𝐻 , = 3 𝑚 

Größter Wert:  𝐻 ,    

Der größte Wert wird durch die Brückenhöhe der höchsten angenommenen Schiffe in 
dem Revier bestimmt. 

2.17 Begriffe aus der Gezeitenkunde 

Um den Einfluss der Gezeiten auf die relativen Höhen von Feuer und Beobachter zu be-
rücksichtigen, werden die nachstehenden Größen angewandt [6]. 

MHW Mittleres Hochwasser 

MNW Mittleres Niedrigwasser 

MTH Mittlerer Tidenhub 

MW Mittelwasser 

NN Normalnull 
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3 Geometrie 

3.1 Vertikaler Sichtwinkel 

Der Verlauf des vertikalen Sehwinkels   (in Bogenmaß) ist bei vorgegebenen Feuerhö-

hen von Oberfeuer (𝐻 ) und Unterfeuer (𝐻 ), sowie Feuerabstand 𝐷  abhängig vom Be-
obachtungsabstand 𝑋 und der Augeshöhe 𝐻 . 

 

Für den vertikalen Sehwinkel gilt 𝛾 = − − 𝜂 ∗ 𝐷  (1) 

mit den Höhendifferenzen 𝑂 und 𝑈 unter Berücksichtigung des mittleren Tidenhubs 
𝑀𝑇𝐻 (𝑀𝑇𝐻 =  0 für tidenfreie Gebiete) und einem Faktor  zur Berücksichtigung der Erd-
krümmung und Strahlbrechung in der Atmosphäre 

 Δ𝑂 = 𝐻 + 𝑀𝑇𝐻 − 𝐻   (2) 

 Δ𝑈 = 𝐻 + 𝑀𝑇𝐻 − 𝐻  (3) 

𝜂 = 6,73 ∗ 10 𝑚    (4) 

3.1.1 Fall 1: Augeshöhe niedriger als Unterfeuer 

Ist die Augeshöhe niedriger als die des Unterfeuers, erreicht der vertikale Sehwinkel sei-
nen Maximalwert 

 𝛾 =
√ √

− 𝜂 ∗ 𝐷  (5) 

im Beobachtungsabstand 

 𝑋 = 𝐷 ∗
√

√ √
   (6) 

Aus physiologischen Gründen sollte für den maximalen vertikalen Sehwinkel max ein Wert 
von 10 Winkelminuten (2,909*10-3 rad) angestrebt werden. Der vertikale Sehwinkel wird 
kleiner, wenn der Beobachter sich den Feuern nähert und wird Null im Punkt P3 (Abbil-
dung 2). Sind P1 und P2 die beiden Punkte auf der Richtfeuerlinie, an denen der vertikale 
Sehwinkel vorgeschriebene Grenzwerte erreicht, so ist die Strecke 𝑃 𝑃 = 𝑁 die theore-
tisch mögliche maximale Nutzweite der Richtfeuerlinie. 
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Abbildung 2: Verlauf des vertikalen Sehwinkels und der Schärfe 

3.1.2 Fall 2: Augeshöhe gleich oder höher als Unterfeuer 

Ist die Augeshöhe gleich oder höher als die des Unterfeuers, wird der vertikale Sehwinkel 
mit kürzer werdendem Beobachtungsabstand immer größer. In diesem Fall sind die For-
meln (5) und (6) sowie die Begrenzung des vertikalen Sehwinkels 𝛾 ≤ 10′ nicht an-
wendbar. Stattdessen wird der größte vertikale Sehwinkel bei kürzestem Nutzabstand 𝑥 =

𝐾 erreicht. 

3.1.3 Bemessungsgrundsatz 

Richtfeuerhöhen sind so zu bemessen, dass der nach folgenden Formeln berechnete ver-
tikale Sehwinkel bei niedriger Augeshöhe folgende Grenzwerte nicht unterschreitet. 

Bei längstem Nutzabstand 𝐿: 

 𝛾 = − − 𝜂 ∗ 𝐷   (7) 

 𝛾 ≥ 5 = 1,454 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑  (8) 

Bei kürzestem Nutzabstand 𝐾: 

 𝛾 = − − 𝜂 ∗ 𝐷   (9) 

 𝛾 ≥ 4 = 1,164 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑  (10) 

3.1.4 Typische Winkelverläufe 

In Abbildung 3 sind einige typische Verläufe des vertikalen Sehwinkels exemplarisch dar-
gestellt (Kurvenschar für verschiedene 𝑈). Bei großen Abständen wird der Sehwinkel im-
mer kleiner. Für den größten Nutzabstand sollte der Winkel größer als 5' sein.  

Ist die Augeshöhe gleich oder höher als das Unterfeuer  (3.1.2) steigt der Winkel bei An-
näherung beliebig an (Kurven für 0 m, 10 m und 20 m). Ist die Augeshöhe kleiner als das 
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Unterfeuer (3.1.1) ergibt sich ein lokales Maximum und bei weiterer Annäherung wird der 
Winkel wieder kleiner (Kurven für -10 m und -20 m). Im Nahbereich muss der Winkel stets 
größer als 4' bleiben. 

 

 

Abbildung 3: Typische Verläufe des vertikalen Sehwinkels 

3.2 Horizontaler Sehwinkel 

Einem Beobachter auf der Richtfeuerlinie erscheinen Ober- und Unterfeuer lotrecht unter-
einander bzw. in Deckpeilung. Verlässt er die Richtfeuerlinie, wandern die Feuer horizon-
tal aus dieser Deckpeilung und erscheinen offen, bzw. um einen horizontalen Sehwinkel 𝜃 
gegeneinander versetzt. Um mit Sicherheit feststellen zu können, dass die Feuer nicht 
mehr in Deckpeilung sind, muss der horizontale Sehwinkel aus physiologischen Gründen 
einen bestimmten Grenzwert 𝜃  überschreiten. Wird dieser Grenzwert nicht erreicht, so 
glaubt der Beobachter weiterhin auf der Richtfeuerachse zu sein, obwohl er sich in Wirk-
lichkeit bereits seitwärts der Achse befindet. 

Der Grenzwert 𝜃  für den horizontalen Sehwinkel, ab dem ein Auswandern aus der Deck-
peilung sicher erkannt wird, hängt auch von dem vertikalen Sehwinkel zwischen den Feu-
ern ab. Er berechnet sich zu: 

 Θ , = + 2,909 ∗ 10 𝑟𝑎𝑑   (11) 

Bemerkungen: 

Berechnung im Bogenmaß (2,909 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑 = tan(1′)). 

Durch den Index X wird verdeutlicht, dass der Grenzwert auch vom Beobachtungsabstand 
X abhängt. Im Folgenden werden alle Größen, die vom Abstand X abhängen, entspre-
chend indiziert. 
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3.3 Schärfe einer Richtfeuerlinie 

Der seitliche Abstand 𝑌 rechtwinklig zu der Richtfeuerachse, bei dem ein Beobachter ge-
mäß 3.2 erkennt, dass er nicht mehr auf der Richtfeuerachse ist, errechnet sich durch: 

 𝑌 = Θ , ∗
∗( )

   (12) 

Der Wert 𝑌  wird als Schärfe einer Richtfeuerlinie bezeichnet. Er ist abhängig vom hori-
zontalen Sehwinkel 𝜃 , den Beobachtungsabstand 𝑋 und dem Abstand der beiden Feuer 
𝐷. 

Bemerkung: 

Ein kleiner Wert für die Schärfe bedeutet eine genauere Bestimmung der relativen Posi-
tion zur Richtfeuerachse. 

Die Schärfe wird mit größer werdenden Beobachtungsabstand größer (Positionsbestim-
mung ungenauer) und mit größer werdendem Feuerabstand kleiner (Positionsbestim-
mung genauer). 

Richtwert für die Auslegung von Richtfeuergeometrien: 

Der zulässige Abstand 𝑌  soll in der Regel nicht größer als 1/6 der Sohlbreite 𝐵 des 
Fahrwassers sein: 

 𝑌 , =     (13) 

Innerhalb der Nutzweite der Richtfeuerlinie  𝐾 ≤ 𝑋 ≤ 𝐿 gilt für die Schärfe: 

𝑌 = + 2,909 ∗ 10 ∗
∗( )

≤ 𝑌 ,   (14) 

Ist die Sohlbreite 𝐵 des Fahrwassers für die gesamte Nutzweite 𝑁 konstant, genügt die 
Überprüfung der Bedingung für den größten Nutzabstand 𝐿. 

 𝑌 = + 2,909 ∗ 10 ∗
∗( )

≤ 𝑌 ,   (15) 

Setzt man 𝛾 = 0,001454 𝑟𝑎𝑑  (5′) ein, lautet die Bedingung 

 𝑌 = 3,82 ∗ 10 ∗
∗( )

≤ 𝑌 ,    (16) 

Dieser Wert ist somit die kleinstmögliche Schärfe einer Richtfeuerlinie und gilt nur unter 
der Voraussetzung 𝛾 = 0,001454 𝑟𝑎𝑑  (5′). Ist im Abstand 𝑋 zum Unterfeuer das Fahr-
wasser eingeengt, so muss für diesen Abstand die Bedingung nach Gleichung: 

𝑌 = + 2,909 ∗ 10 ∗
∗( )

≤ 𝑌 ,   (17) 

zusätzlich überprüft werden. 

3.4 Feuerhöhen 

Für Richtfeuerlinien im Tidegebiet sind die Feuerhöhen auf mittleres Hochwasser (𝑀𝐻𝑊), 
für alle anderen Richtfeuerlinien auf Mittelwasser (𝑀𝑊) zu beziehen. 

3.4.1 Augeshöhen 

Die Augeshöhen sind nach den Erfordernissen des Reviers festzulegen. 

In der Regel gilt als kleinste Augeshöhe 𝐻 , = 3 𝑚. 
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3.4.2 Feuerhöhe des Unterfeuers 

Für die formale Berechnung der Mindesthöhe eines Unterfeuers wird der nachstehende 
Ansatz gewählt, die sich aus zwei Anforderungen an die Bauwerkshöhe des Unterfeuers 
ergeben. 

(1) Anforderungen an die Tagesmarke des Bauwerks (Teilhöhe 𝐻 ) 

(2) Bauwerkserhöhung aufgrund der Erdkrümmung (Teilhöhe 𝐻 ) 

 
Abbildung 4: Zur Bauwerkshöhe des Unterfeuers (bei Hochwasser) 

zu (1): 

Um das Schattenmaß möglichst klein zu halten, sitzt die Leuchte so weit oben wie mög-
lich, sodass die Tagesmarke des Unterfeuers im Wesentlichen durch das Bauwerk unter-
halb der Laterne bestimmt ist. Für die visuelle Wirksamkeit der Tagesmarke muss sie - 
vom längsten Nutzabstand aus - mindestens unter einem vertikalen Sehwinkel von 3 Bo-
genminuten erscheinen.  

Damit das Bauwerk deutlich über den Horizont herausragt und temporär auftretende Luft-
spiegelungen reduziert werden, sollte das Unterfeuerbauwerk im längsten Nutzabstand 
eine vertikale Ausdehnung von 6 Bogenminuten (0,001745 𝑟𝑎𝑑) erreichen. Mit dieser Mini-
malforderung wird auch erreicht, dass unter Ausnutzung der zulässigen Bebauungshöhen 
(siehe Abschnitt 6.1) der sichtbare Teil des Unterfeuer-Bauwerks in der Höhe immer einen 
Sehwinkel von 3' erreicht. 

Damit ergibt sich die erste Teilhöhe 𝐻  für ein Unterfeuer (Sichtbarkeit der Tagesmarke). 

𝐻 ≈ 𝐿 ∗ tan 6 = 0,001745 ∗ 𝐿     (18) 

zu (2): 

Für die Unterkante der Tagesmarke muss die geographische Sichtweite 𝑠  mindestens so 

groß wie der Nutzabstand sein. Bei einer minimalen Augeshöhe von 3 m ist die Berück-
sichtigung der geographischen Sichtweite erst ab einem Abstand 𝐿  von 

𝐿 > 𝑠 , = 3850 𝑚 ∗ √3 = 6669 𝑚 ≈ 6700 𝑚   (19) 

notwendig. Es ergibt sich die zweite Teilhöhe 𝐻 : 

𝐻 ≈ 1𝑚 ∗
 

− ,

 
  für 𝐿 ≥ 6700 𝑚 (20) 

Mindesthöhe des Unterfeuers 

Es ergibt sich als Mindesthöhe der Unterfeuer (über MHW bzw. MW): 

𝐻 , = 𝐻 + 𝐻        (21) 

In der Tabelle 1 sind für verschiedene Nutzabstände 𝐿 die Mindesthöhen der Unterfeuer 
angegeben. Für kleine Nutzstrecken (bis 5000 m) wird man deutlich größere Unterfeuer-
höhen wählen.  

UF

          Beobachter

     Höhe  HBminMHW

 s  g H

 H
 1

 2
 s    g,0

3'
=  L

MNW
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Tabelle 1: Mindesthöhen von Unterfeuern bei 𝐻 , = 3𝑚 

L [m] H1 [m] H2 [m] HU,min [m] 

1 000 1,7 0 1,7 

2 000 3,5 0 3,5 

3 000 5,2 0 5,2 

4 000 7,0 0 7,0 

5 000 8,7 0 8,7 

6 000 10,5 0 10,5 

7 000 12,2 0 12,2 

8 000 14,0 0,1 14,1 

9 000 15,7 0,4 16,1 

10 000 17,5 0,7 18,2 

11 000 19,2 1,3 20,5 

12 000 20,9 1,9 22,9 

13 000 22,7 2,7 25,4 

14 000 24,4 3,6 28,1 

15 000 26,2 4,7 30,9 

 

Neben der vorstehenden visuell begründeten Mindesthöhe sind u.a. noch folgende As-
pekte bei der Wahl der Unterfeuerhöhe zu berücksichtigen. 

 Größe der Tagesmarke (vertikale Sehwinkel der Tagesmarke sollte mindestens 3' bei 

größtem Nutzabstand sein) 

 Höhe des Grundes über Normalnull an der UF-Position 

 Vergleichbarkeit mit den Unterfeuerhöhen benachbarter Richtfeuerlinien 

 Bebauung und Bewuchs in unmittelbarer Nähe sowie Verdeckung durch Schiffe 

 konkurrierende Lichter 

3.4.3 Feuerhöhe des Oberfeuers 

Die Feuerhöhe des Oberfeuers 𝐻  ist abhängig von der Feuerhöhe des Unterfeuers 𝐻  
vom Feuerabstand 𝐷 , vom vertikalen Sehwinkel bei längstem (𝛾 ) und kürzestem (𝛾 ) 
Nutzabstand, von der kleinsten festgelegten Beobachtungshöhe 𝐻 , , vom mittleren Ti-

denhub 𝑀𝑇𝐻 und vom Schattenmaß 𝑆. 

Nach Umstellung der Gleichungen (7) und (9) und Einbeziehung der Gleichung (1) müs-
sen folgende Bedingungen erfüllt werden (siehe auch 3.1). 

Forderung 1: 

Bei längstem Nutzabstand muss das Feuer unter dem Winkel 𝛾  über dem Unterfeuer er-
scheinen. 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐿 + 𝐷 ) ∗ + 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝛾   (22) 



 

TFV-04 Dimensionierung von Richtfeuern 

 

- 15 - 

 

Forderung 2: 

Bei kürzestem Nutzabstand muss das Feuer unter dem Winkel 𝛾  über dem Unterfeuer 
erscheinen. 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐾 + 𝐷 ) ∗ + 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝛾   (23) 

Forderung 3: 

Bei kürzestem Nutzabstand darf das Feuer nicht vom Bauwerk des Unterfeuers abge-
schattet werden. 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐾 + 𝐷 ) ∗ + 𝜂 ∗ 𝐷    (24) 

mit  Δ𝑈 = 𝐻 + 𝑀𝑇𝐻 − 𝐻 ,      (25) 

Der Faktor  in den Gleichungen (22) bis (24) ist von der Erdkrümmung und Strahlbre-
chung abhängig (siehe 3.7). 

3.5 Feuerabstand 

Der Feuerabstand 𝐷  bestimmt die Schärfe einer Richtfeuerlinie. Für die Bedingung, dass 
𝑌 ≤ 𝐵 6⁄  bzw. 𝑌 ≤ 𝑌 ,  sein soll, kann der Feuerabstand 𝐷  nach folgender Gleichung 

berechnet werden: 

𝐷 ≥
∗ ,

=
,

,

      (26) 

Der Feuerabstand 𝐷  sollte im Allgemeinen um etwa 20% länger gewählt werden, als er 
nach der Gleichung (26) berechnet wird, um den maximalen vertikalen Sehwinkel etwas 
zu reduzieren. 

Für den Regelfall, dass die Sohlbreite 𝐵 des Fahrwassers für die gesamte Nutzweite 𝑁 
konstant ist, lautet die Gleichung (26) für den größten Nutzabstand 𝐿 unter Berücksichti-
gung der Gleichung (11) und des Grenzwertes 𝛾 = 5′ (0,001454 𝑟𝑎𝑑): 

𝐷 =
∗

=
∗ ,

      (27) 

3.6 Strahlenbrechung in der Atmosphäre 

Infolge atmosphärischer Strahlenbrechung breitet sich das Licht nicht geradlinig, sondern 
angenähert nach einem sehr flachen Kreisbogen aus. Der Zentriwinkel dieses Kreisbo-
gens ist ein vom senkrechten Druckgefälle der Luft abhängiger Bruchteil des Erdzentriwin-
kels, dessen Schenkel die Erdradien zum Beobachter und Feuer (Ziel) bilden. Dieser 
Bruchteil wird als Strahlenbrechungsbeiwert  bezeichnet. Sein Wert ist auf  =  1/7 für 
eine Temperatur 1°𝐶 auf 100 m Erhöhung festgelegt. 

Der von der Erdkrümmung und Strahlbrechung abhängige Faktor  ergibt sich zu: 

𝜂 =         (28) 

Mit einem Erdradius 𝑅 =  6 366 200 𝑚 und einem Strahlenbrechungswert  =  1/7 ist: 

𝜂 = 6,73 ∗ 10 𝑚 .       (29) 
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3.7 Geographische Sichtweite 

Die geographische Sichtweite 𝑠  ist abhängig von der Erdkrümmung und Strahlenbre-
chung, von der Feuerhöhe 𝐻 und der Augeshöhe 𝐻 : 

 

𝑠 = ∗ √𝐻 + 𝐻       (30) 

Mit 𝑅 =  6 336 200 𝑚 und  =  1/7 ist: 

𝑠 = 3850 𝑚 ∗
 

+
 

      (31) 

𝑠 = 2,08 𝑀 ∗
 

+
 

      (32) 

wenn die Höhen 𝐻 und 𝐻  in m eingesetzt werden.  

Die geographische Sichtweite für die kleinsten Augeshöhen 𝐻  und die Feuerhöhe 𝐻  
des Unterfeuers muss stets größer sein als der längste Nutzabstand 𝐿 der Richtfeuerlinie. 
Die Anforderungen an die geographische Sichtweite werden durch die Forderungen nach 
Abschnitt 3.4.2 automatisch erfüllt. 

4 Lichttechnik 

Die Berechnung der benötigten lichttechnischen Werte erfolgt in einem ersten Schritt ge-
mäß TFV-03 [1]. Zur Harmonisierung der Lichtstärke von Ober- und Unterfeuer können 
die Lichtstärke in einem zweiten Schritt korrigiert werden. 

4.1 Nutzabstände 

Die Nutzabstände für die beiden Einzelfeuer einer Richtfeuerlinie sind unterschiedlich: 

4.1.1 Unterfeuer 

Minimaler Nutzabstand: 𝐷 , = 𝐾    (33) 

Maximaler Nutzabstand: 𝐷 , = 𝐿    (34) 

4.1.2 Oberfeuer  

Minimaler Nutzabstand: 𝐷 , = 𝐾 + 𝐷    (35) 

Maximaler Nutzabstand: 𝐷 , = 𝐿 + 𝐷    (36) 

4.2 Minimal erforderliche Beleuchtungsstärk e am Beobachterauge 

Für die lichttechnische Dimensionierung von Richtfeuern werden die folgenden Beleuch-
tungsstärken verwendet: 

𝐸  =  1 ∗ 10  𝑙𝑥 (Nacht)     (37) 

𝐸  =  1 ∗ 10  𝑙𝑥 (Tag)      (38) 

Abweichende Beleuchtungsstärken können aufgrund meteorologischer und lichttechni-
scher Gründe festgelegt werden (z.B. bei der Berücksichtigung von Hintergrundaufhellung 
und konkurrierender Lichter, siehe TFV-03 [1]). 
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Nenntragweite: 

Für Seekarten und Leuchtfeuerverzeichnisse muss immer die Nenntragweite angegeben 
werden. Die Nenntragweite ist eine historische Festlegung (seit 1933 [8]) und gilt für eine 
praktische meteorologische Sichtweite von 10 Seemeilen (𝑇 , = 0,7411) und eine Be-

leuchtungsstärke von 𝐸 = 2 ∗ 10  𝑙𝑥. Diese Sichtbedingungen sind heutzutage insbe-
sondere in Küstennähe durch Hintergrundaufhellung und konkurrierende Lichter nicht 
mehr gegeben. 

4.3 Blendungsbegrenzung 

Je nach Umfeldleuchtdichte sollten die von Ober- und Unterfeuer am Beobachterauge er-
zeugten Beleuchtungsstärken 𝐸 zur Vermeidung von Blendung die nachstehenden Werte 
nicht überschreiten. 

 𝐸 ≤ 0,01 𝑙𝑥   (39) für sehr dunkle Umgebung 

 𝐸 ≤ 0,1 𝑙𝑥    (40) für hellere Umgebung 

Die Werte 𝐸  heißen auch Blendungsbeleuchtungsstärken und die Formeln ergeben 
eine Obergrenze für die von den Feuern abgestrahlte Lichtstärke. Die Blendungsbeleuch-
tungsstärken von Feuern sind für den ungünstigsten Fall zu berechnen. Dieser tritt auf, 
wenn ein Sichtwert 𝑇 = 1 (meteorologische Sichtweite = , „unendlich“) angenommen 
wird und keine Betriebsverluste eingerechnet werden (𝑏 = 1). 

4.4 Lichtstärkeberechnung 

4.4.1 Direkte Berechnung 

Die Lichtstärkeberechnung (als effektive Betriebslichtstärke) erfolgt mit der Allard’schen 
Formel (siehe TFV-03 [1]). 

Für Ober- und Unterfeuer ergeben sich unterschiedliche Lichtstärken. 

 𝐼 , ,  = 𝐸 ∗ 𝐿 ∗ 𝑇 ,
⁄     (41) 

 𝐼 , ,  = 𝐸 ∗ (𝐿 + 𝐷 ) ∗ 𝑇 ,
( )⁄   (42) 

 

 𝐸  minimal erforderliche Beleuchtungsstärke [𝑙𝑥] 

 𝐿 längster Nutzabstand in [𝑚] 

 𝐷  Feuerabstand in [𝑚] 

 𝐷  Bezugsabstand 𝐷 = 1 𝑀 = 1852 𝑚 

 𝑇 ,  Bezugssichtwert 

4.4.2 Harmonisierung der Lichtstärken 

Die unter 4.4.1 ermittelten Lichtstärken für Unter- und Oberfeuer werden in einem zweiten 
Schritt, der nachfolgend erläutert wird, harmonisiert (siehe auch [2]). 

Zur Vereinfachung werden folgende Abkürzungen verwendet: 

Nicht harmonisierte Lichtstärke des Unterfeuers aus 4.4.1 
𝐼 , : = 𝐼 , , ,       (43) 

Nicht harmonisierte Lichtstärke des Oberfeuers aus 4.4.1 
𝐼 , : = 𝐼 , , ,        (44) 
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Die sich ergebenden harmonisierten Lichtstärken werden 𝐼 ,  (Unterfeuer) und 𝐼 ,  (Ober-

feuer) genannt. In beiden Fällen handelt es sich um effektive Betriebslichtstärken. 

Erläuterung des Verfahrens: 

Wenn die nach den Formeln (41) und (42) berechneten Minimalwerte realisiert werden, ist 
die vom Ober- und Unterfeuer im maximalen Nutzabstand 𝐿 beim Bezugssichtwert 𝑇 ,   

jeweils erzeugte Beleuchtungsstärke gleich der Beleuchtungsstärke 𝐸 . 

 

In diesem Fall erscheint in der gesamten Nutzweite 𝑁 der Richtfeuerlinie beim Sichtwert 
𝑇 ,  das Unterfeuer heller als das Oberfeuer. Wird der Sichtwert größer als der Bezugs-
sichtwert, so erscheint das Oberfeuer in bestimmten Abschnitten der Nutzweite heller als 
das Unterfeuer. 

Da das Verhältnis der vom Ober- und Unterfeuer am Beobachterauge erzeugten Beleuch-
tungsstärken 𝐸  (Oberfeuer) und 𝐸  (Unterfeuer) Einfluss auf die visuelle Wahrnehmung 
und damit auf die Schärfe einer Richtfeuerlinie hat, sollten für das Verhältnis 𝐸 𝐸⁄  be-
stimmte Grenzen eingehalten werden [1]. 

Diese sind wie folgt festgelegt: 

𝑅 = = ,

,
∗ ≤ 5     (45) 

für den größten Nutzabstand 𝐿 und Sichtwert 𝑇 = 1 (beste Sicht) und  

𝑅 = = ,

,
∗ ∗ 𝑇 , ≥ 0,2   (46) 

für den kleinsten Nutzabstand 𝐾 und dem Sichtwert gleich dem Bezugssichtwert 𝑇 =

𝑇 ,  (schlechteste für die Berechnung angenommene Sicht).  

Die Größen 𝐷 , 𝐾, und 𝐿 sind dabei in 𝑚 einzusetzen. Die Werte 𝑅  und 𝑅  sollten mög-
lichst symmetrisch um den Wert eins liegen: 𝑅 ∗ 𝑅 ≈ 1. 

Mit der Forderung 𝑅 ∗ 𝑅 = 1  kann man – unter Beachtung, dass die vorstehend berech-
neten Lichtstärken Minimalwerte sind – eine exakte Harmonisierung durchführen. 

Im nicht harmonisierten Zustand (gekennzeichnet durch den Index 𝑛) gilt 

𝑅 ≔ ,

,
= ,

,
∗ ≤ 5     (47) 

𝑅 ≔ ,

,
= ,

,
∗ ∗ 𝑇 , ≥ 0,2    (48) 

𝑅 ∗ 𝑅 = ,

,
∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.      (49) 

Da die nicht harmonisierten Lichtstärken die Minimalwerte darstellen, muss zum Erreichen 
des Zieles (𝑅 ∗ 𝑅 = 1)  

im Fall 𝑅 ∗ 𝑅 < 1: 

die Lichtstärke des Oberfeuers erhöht werden und 

das Unterfeuer verbleibt beim Wert 𝐼 , = 𝐼 , , 

im Fall 𝑅 ∗ 𝑅 > 1: 

die Lichtstärke des Unterfeuers erhöht werden und 

das Oberfeuer verbleibt beim Wert 𝐼 , = 𝐼 , . 
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Bei fester Geometrie gilt im nichtharmonisierten Zustand (Index 𝑛): 

𝑅 ∗ 𝑅 ∗ ,

,
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.      (50) 

und im harmonisierten Zustand (gekennzeichnet durch Index ℎ, 𝑅 ∗ 𝑅 = 1): 

𝑅 ∗ 𝑅 = ,

,
∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1     (51) 

bzw. 

,

,
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡       (52) 

Da die Konstante in beiden Fällen gleich ist gilt: 

𝑅 ∗ 𝑅 ∗ ,

,
= ,

,
      (53) 

Verfahrensweise: 

a) Die Harmonisierung im Fall 𝑅 ∗ 𝑅 < 1 erfolgt durch 

𝐼 , = 𝐼 ,        (54) 

→ 𝑅 ∗ 𝑅 ∗ ,

,
= ,

,
 →  𝑅 ∗ 𝑅 ∗

,
=

,
 

→ 𝑅 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼 , = 𝐼 ,  → 

 𝐼 , = ,

∗
       (55) 

b) Die Harmonisierung im Fall 𝑅 ∗ 𝑅 > 1 erfolgt durch 

𝐼 , = 𝐼 ,        (56) 

→ 𝑅 ∗ 𝑅 ∗ ,

,
= ,

,
 → 𝑅 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼 , = 𝐼 ,  → 

𝐼 , = 𝑅 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼 ,      (57) 

4.4.3 Übergang zu photometrischen Lichtstärken 

Die ermittelten Lichtstärken für Unter- und Oberfeuer sind die minimal erforderlichen ef-
fektiven Betriebslichtstärken 𝐼 , , . 

Alle weiteren Berechnungen erfolgen gemäß TFV-03 Tragweiten und Lichtstärken von 
Feuern und Signallichtern. 

Die empfohlene effektive Betriebslichtstärke liegt 20% über dem Minimalwert  

𝐼 , ,  = 1,2 ∗ 𝐼 , ,       (58). 

Beim Übergang zu photometrischen Lichtstärken sind der Übertragungsgrad 𝑘 und der 
Betriebsfaktor  𝑏 = 0.75 maßgeblich. 

𝐼 , =
, ,

∗
       (59) 

𝐼 , =
, ,

∗
       (60) 
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4.4.4 Vermeidung von Blendung 

Die Bewertung der Blendung erfolgt gemäß TFV-03 Tragweiten und Lichtstärken von Feu-
ern und Signallichtern. 

4.4.5 Ergänzung 

Aus vorstehenden Abschnitten werden die Unter- und Obergrenzen für die jeweiligen 
Lichtstärken der Feuer abgeleitet. In der Regel liegt zwischen diesen Grenzen ein freies 
Intervall, in dem die Lichtstärken gewählt werden können. Ist dies nicht der Fall oder sind 
die Untergrenzen sogar größer als die Obergrenzen, so muss die Richtfeuergeometrie 
hinterfragt werden. 

4.5 Streuwinkel 

Die Beschreibung der erforderlichen Lichtstärkeverteilungen erfolgt durch die Angabe des 
so genannten Halbstreuwinkel (Abbildung 5). Dazu betrachtet man die Lichtstärkevertei-
lungskurve in der horizontalen bzw. vertikalen Ebene. Auf der Richtfeuerachse ( =  0) 
wird die maximale Lichtstärke 𝐼  erwartet, außerhalb der Achse eine symmetrische Ab-
nahme der Lichtstärke.  

Der Halbstreuwinkel der Lichtstärkeverteilung ist der Winkelbereich, in dem die Licht-
stärke mindestens die Hälfte des Maximalwertes auf der Achse beträgt (siehe auch [7]). 

 

Abbildung 5:  

Vereinfachte Lichtstärkeverteilung mit Maximallichtstärke und Halbstreuwinkel 

4.5.1 Horizontale Streuwinkel 

Der horizontale Halbstreuwinkel sollte so gewählt werden, dass in der Mitte des Nutzbe-
reiches an der Fahrrinnengrenze mindestens noch die Hälfte der Achslichtstärke erreicht 
wird (siehe Abbildung 6). Zum Ausgleich möglicher Justiertoleranzen sollte der Halbstreu-
winkel um 50% größer gewählt werden. 

 I

 

 I  0

 2



 I  0
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Abbildung 6: Erläuterungen zum horizontalen Streuwinkel, Draufsicht 

Es ergeben sich folgende horizontale Streuwinkel: 

Unterfeuer: 

∆𝛼 ≥ 1,5 ∗ 2 ∗ tan
⁄

( )⁄
= 3 ∗ tan    (61) 

Oberfeuer: 

∆𝛼 ≥ 1,5 ∗ 2 ∗ tan
⁄

( )⁄
= 3 ∗ tan

∗
 (62) 

Bei entsprechender nautisch-funktionaler Anforderungslage kann der horizontale Streu-
winkel abweichend zu der vorstehenden Berechnung festgelegt werden für: 

 den kürzesten Nutzabstand 𝐾 
 den Annäherungsbereich (Einschwenken in die Richtfeuerachse), Abstand > 𝐿. 

4.5.2 Vertikale Streuwinkel 

Für den vertikalen Streuwinkel wird ebenfalls die Mitte der Nutzstrecke zu Grunde gelegt. 
Der vertikale Streuwinkel sollte mindestens so groß sein, dass für die größte und kleinste 
Augeshöhe mindestens die halbe Achslichtstärke erreicht wird. Zum Ausgleich möglicher 
Justiertoleranzen sollte der Halbstreuwinkel um 50% größer gewählt werden. Zusätzlich 
ist die Tide (über den Mittleren Tidenhub 𝑀𝑇𝐻) zu berücksichtigen. Es ergeben sich fol-
gende vertikale Halbstreuwinkel. 

Unterfeuer: 

∆𝛽 ≥ 1,5 ∗ 2 ∗ tan
( )⁄

( )⁄
= 3 ∗ tan  (63) 

Oberfeuer: 

∆𝛽 ≥ 1,5 ∗ 2 ∗ tan
( )⁄

( )⁄
= 3 ∗ tan

∗
 (64) 

Um den Einfluss von Justierfehlern zu minimieren sollte der vertikale Halbstreuwinkel 
nicht unter 1° gewählt werden. 

Da die Tide in der Regel keinen großen Beitrag zum Streuwinkel liefert und die Realisie-
rung geeigneter vertikaler Streuwinkel für Richtfeuer aufgrund der großen Beobachtungs-
abstände unproblematisch ist, kann eine vorhandene Tide zur Vereinfachung in vielen 
Fällen pauschal mit 4 Meter (𝑀𝑇𝐻 =  4 𝑚) berücksichtigt werden. 

               Richtfeuerachse
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UF
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5 Berechnungsverfahren 

5.1 Prinzip 

Die geometrische Richtfeuerberechnung geht vereinfacht von einer rechteckigen Kontur 
der Fahrrinne mit der Breite 𝐵 (Sohlenbreite mit der festgelegten garantierten Wasser-
tiefe) und der Länge 𝑁 aus. 

 

 

Abbildung 7: Vereinfachte Geometrie zur Richtfeuerberechnung 

Da die visuelle Genauigkeit der Richtfeuerlinie zur Bahnführung bei Annäherung an die 
Feuer zunimmt, kann die Fahrrinne in kürzerem Abstand auch schmaler werden (Einen-
gung). In diesem Fall zerlegt man die Fahrrinne in zwei oder mehrere aneinandersto-
ßende Rechtecke. 

 

Abbildung 8: Fahrrinne mit Einengung 

Die Genauigkeit, mit der das Auge die Abweichung der Beobachterposition von der Richt-
feuerachse registriert, hängt von dem vertikalen Sehwinkel 𝛾 ab, unter dem die beiden 
Feuer dem Beobachter erscheinen und wird Schärfe der Richtfeuerlinie genannt. 

 

Abbildung 9: Vertikaler Sehwinkel 

Der Sehwinkel 𝛾 hängt von den Feuerhöhen, der Beobachtungshöhe und dem Beobach-
tungsabstand ab. Er ändert sich daher beim Durchfahren der Nutzstrecke der Richtfeuerli-
nie.  

Ziel der geometrischen Richtfeuerberechnung ist es, durch geeignete Wahl der Standorte 
und Bauwerkshöhen der Feuerträger eine ausreichend genaue visuelle Bahnführung in 
der Fahrrinne zu ermöglichen. 

Bei festgelegter Geometrie wird durch die lichttechnische Berechnung, die Erkennbarkeit 
der Einzelfeuer im Nutzbereich sichergestellt, die wahrgenommene Helligkeit von Unter- 
und Oberfeuer für verschiedene Sichtwerte angeglichen und Blendung im Nahbereich ver-
mieden. 
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Die Berechnung einer Richtfeuerlinie erfolgt iterativ. Bei einer vollständigen Neudimensio-
nierung einer Richtfeuerlinie wird man damit beginnen, eine günstige Position und Höhe 
für das Unterfeuer festzulegen. Anschließend wird man aus den ergänzenden Vorgaben 
eine Position und Höhe des Oberfeuers berechnen. Das Ergebnis muss dann auf bau-
technische und lichttechnische Darstellbarkeit sowie Zweckmäßigkeit überprüft werden. 
Als Ergebnis der Betrachtung ergibt sich gegebenenfalls Änderungsbedarf an den Ein-
gangsgrößen, sodass die Berechnung mit geänderten Bedingungen wiederholt wird, bis 
eine abschließende Lösung gefunden ist. 

5.2 Ablauf 

5.2.1 Vorzugebende Parameter 

 Nutzweite 𝑁 

 Sohlbreite 𝐵 

 Mittlerer Tidenhub 𝑀𝑇𝐻 

 Vorgegebenes Schattenmaß 𝑆  (durch Bauwerk vorgegeben) 

 Bezugssichtwert 𝑇 ,  

 Schwellenbeleuchtungsstärke 𝐸  (abhängig von der Umfeldaufhellung) 

 maximale und minimale Augeshöhe 𝐻 ,  und 𝐻 ,   

5.2.2 Reihenfolge der Berechnung 

Geometrischer Teil: 

(A) Festlegung eines zweckmäßigen Standortes für das Unterfeuer (𝐾) 

(B) Höhe des Unterfeuers 𝐻  

(C) Feuerabstand 𝐷  

(D) Höhe des Oberfeuers 𝐻  (drei Bedingungen) 

Lichttechnischer Teil: 

(E) Mindestlichtstärke auf der Achse 

(F) Harmonisierung der Lichtstärke Oberfeuer und Unterfeuer 

(G) Überprüfung der Blendung 

(H) Streuwinkel 

Für den Schritt (A) empfiehlt die IALA als ersten Ansatz das Unterfeuer auf eine Position 

mit 𝐾 = ∗ 𝑁 zu setzen. 

In der Regel ist es zweckmäßig mehrere Standorte für das Unterfeuer (verschiedene 𝐾) 
anzunehmen und bis zum Schritt (D) die Bauwerke zu berechnen. Erst mit den fixierten 
geometrischen Daten aus (A) bis (D) müssen die Anforderungen an die Lichtstärkevertei-
lung berechnet werden. 
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6 Ergänzende Auflagen 

6.1 Freizuhaltender Bereich 

Um die Richtfeuer bei Nacht und die Feuerträger am Tage (als Richtbaken) aus dem 
Nutzbereich der Richtfeuerlinie gut erkennen zu können, sind im Bereich der Feuer be-
stimmte Räume von einer Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. Der freizuhaltende 
Bereich wird für den jeweiligen Standort abschließend durch eine nautische Bewertung 
festgestellt. Aus geometrischen und lichttechnischen Gründen sollen mindestens die 
nachstehenden Bereiche freigehalten werden. 

 

 

Abbildung 10: Freizuhaltender Bereich 

(A) Am Oberfeuer ein Raum mit einem Radius von 25 𝑚 um das Oberfeuer herum 
oberhalb einer Höhe, die der Höhe des Unterfeuers 𝐻  entspricht. 

(B) Zwischen Oberfeuer und Unterfeuer der Raum oberhalb einer geneigten Trapez-
ebene, die am Oberfeuer durch die Höhe 𝐻 , am Unterfeuer durch die Höhe 𝐻 2⁄  
verläuft und seitlich durch ein Strahlenpaar begrenzt ist, das am Oberfeuer den 
dort freizuhaltenden Raum tangiert und im kurzen Nutzabstand 𝐾 durch die End-
punkte einer orthogonal gedachten Strecke geht, die mindestens der 1,5-fachen 
Sohlbreite oder Fahrwasserbreite entspricht. 

(C) Vor dem Unterfeuer ein Raum oberhalb einer geneigten Trapezebene, die am Un-
terfeuer durch die Höhe 𝐻 2⁄ , im kurzen Nutzabstand K durch die MHW-Linie ver-
läuft und seitlich durch die im vorhergehenden Absatz definierte Linien begrenzt 
ist. 

Zeigen die Feuer zusätzlich Sektoren, so sind die betroffenen Räume entsprechend frei-
zuhalten. 

MHW 

50 m

H   /2 U

UF 

OF

RF-Achse 

1,5 x Sohlbreite bzw. Fahrwasserbreite(A) (B) (C) 

H   -  HO U
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6.2 Vermeidung von Störlichtern 

In einem Bereich von 50 m beiderseits der Richtfeuerlinie und 500 m hinter dem Ober-
feuer darf eine Bebauung mit leuchtenden Flächen nur bis zu einer Höhe von 10 m unter-
halb der Höhe des Oberfeuers zugelassen werden. Unter leuchtenden Flächen werden 
zum Beispiel beleuchtete Fensteröffnungen oder angestrahlte Bauwerksteile verstanden. 

 

Abbildung 11: Bereich ohne beleuchtete Bauwerke 

In der Regel muss auch gefordert werden, dass von der Fahrrinne aus in unmittelbarer 
Nähe des Richtfeuers durch Dritte keine Lichter gezeigt werden, die die Sichtbarkeit des 
Richtfeuers beeinträchtigen oder zur Verwirrung führen können. 

 

  

MTH

UF

OF

50 m

10 m

500 m

100 m

H  -  HO U
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7 Durchgerechnete Beispiele 

7.1 Beispiel 1 

7.1.1 Vorgaben 

Es ist eine Richtfeuerlinie mit folgenden Vorgaben zu dimensionieren. 

Längster Nutzabstand 𝐿:  12 600 m 

Kürzester Nutzabstand 𝐾(1) :  4 800 m  

Sohlbreite 𝐵:  400 m 

Mittlerer Tidenhub 𝑀𝑇𝐻:  3,0 m 

Vorgegebenes Schattenmaß 𝑆  (2):  1,8 m 

Bezugssichtwert 𝑇 ,  :  0,35 

Minimale Beleuchtungsstärke 𝐸 (3):  10-6 lx 

Maximale Augeshöhe 𝐻 , :  45 m 

Minimale Augeshöhe 𝐻 , :  3 m 

Taktung:  Iso 4s (2 s hell – 2 s dunkel) 

(1) Hiermit ist der Standort des Unterfeuers bereits festgelegt 
(2) Bautechnische Vorgabe 
(3) Wert für Richtfeuer, nachts ohne Hintergrundaufhellung 

7.1.2 Höhe des Unterfeuers 

Aus Formel (18) erhält man für die Teilhöhe 𝐻  des Unterfeuers: 

𝐻 = 𝐿 ∗ tan 6 = 0,001745 ∗ 𝐿 = 0,001745 ∗ 12600 𝑚 = 22 𝑚 

Da der Nutzabstand größer als 6700 𝑚 ist, muss auch die Teilhöhe 𝐻  aus Formel (20) 
berücksichtigt werden. 

𝐻 = 1𝑚 ∗
𝐿

3850 𝑚
−

𝐻 ,

1 𝑚
= 1 𝑚 ∗

12600 𝑚

3850 𝑚
−

3 𝑚

1 𝑚
= 1 𝑚 ∗ (3,2727 − 1,73)

= 2,37 𝑚 

Es ergibt sich als minimale Unterfeuerhöhe (Formel (21)): 

𝐻 , = 𝐻 + 𝐻 = 22 𝑚 + 2,37 𝑚 = 24,37 𝑚 über MHW 

7.1.3 Feuerabstand 

Aus Formel (27) ergibt sich ein minimaler Feuerabstand von: 

𝐷 ≥
𝐿

436 ∗ 𝐵 − 𝐿
=

12600  𝑚

436 ∗ 400 𝑚 − 12600 𝑚
= 981,2 𝑚 

Gemäß Abschnitt 3.5 wird der Feuerabstand ca. 20% größer gewählt. 

Damit erhält man: 𝐷 = 1200 𝑚. 
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7.1.4 Höhe des Oberfeuers 

Berechnung der Teilgrößen ∆𝑈 und 𝜂 ∗ 𝐷  gemäß Abschnitt 3.4.3. 

∆𝑈 = 𝐻 + 𝑀𝑇𝐻 − 𝐻 , = 24,37 𝑚 + 3 𝑚 − 3𝑚 = 24,37 𝑚 

𝜂 ∗ 𝐷 = 6,73 ∗ 10 ∗ 1200 = 8,076 ∗ 10  

Forderung 1 (Formel 22):  

Mit 𝛾 = 5 = 1,4544 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐿 + 𝐷 ) ∗
∆𝑈

𝐿
+ 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝛾  

= 3 𝑚 − 3 𝑚 + (12600 𝑚 + 1200 𝑚) ∗
24,37

12600
+ 8,076 ∗ 10 + 1,4544 ∗ 10  

= 13800 𝑚 ∗ (0,003469) = 47,88 𝑚 

 𝐻 ≥ 47,88 𝑚 

Forderung 2 (Formel 23): 

Mit 𝛾 = 4 = 1,164 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑   

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐾 + 𝐷 ) ∗
∆𝑈

𝐾
+ 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝛾  

= 3 𝑚 − 3 𝑚 + (4800 𝑚 + 1200 𝑚) ∗
24,37

4800
+ 8,076 ∗ 10 + 1,164 ∗ 10  

= 6000 𝑚 ∗ (0,00632) = 37,92 𝑚 

 𝐻 ≥ 37,92 𝑚 

Forderung 3 (Formel 24): 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐾 + 𝐷 ) ∗
∆𝑈 + 𝑆

𝐾
+ 𝜂 ∗ 𝐷  

= 3 𝑚 − 3 𝑚 + (4800 𝑚 + 1200 𝑚) ∗
24,37 + 1,8

4800
+ 8,076 ∗ 10  

= 6000 𝑚 ∗ (0,00553) = 33,20 𝑚 

 𝐻 ≥ 33,20 𝑚 

Die Forderung 1 „𝐻 ≥ 47,88 𝑚 über MHW“ ergibt die höchste Bauwerkshöhe. 
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7.1.5 Erforderliche Mindestlichtstärken auf der Achse 

Unterfeuer (Formel (41) mit 𝐿 =  12600 𝑚) 

𝐼 , = 𝐸 ∗ 𝐿 ∗ 𝑇 ,  = 10 𝑙𝑥 ∗ 12600 𝑚 ∗ 0,35  

𝐼 , = 158,76 𝑐𝑑 ∗ 1265 = 200864 𝑐𝑑 

Oberfeuer (Formel (42) mit 𝐿 + 𝐷  =  13800 𝑚) 

𝐼 , = 𝐸 ∗ (𝐿 + 𝐷 ) ∗ 𝑇 ,  = 10 𝑙𝑥 ∗ 13800 𝑚 ∗ 0,35  

𝐼 , = 190,44 𝑐𝑑 ∗ 2498 = 475719 𝑐𝑑 

7.1.6 Harmonisierung der Lichtstärken 

Nichtharmonisierte Verhältniszahlen gemäß den Formeln (47) und (48): 

𝑅 =
𝐸

𝐸
=

𝐼 ,

𝐼 ,
∗

𝐿

𝐿 + 𝐷
=

475719

200864
∗

12600

13800
= 1,974 

𝑅 =
𝐸

𝐸
=

𝐼 ,

𝐼 ,
∗

𝐾

𝐾 + 𝐷
∗ 𝑇 , =

475719

200864
∗

4800

6000
∗ 0,35 = 0,7576 

𝑅 ∗ 𝑅 = 1,974 ∗ 0,7576 = 1,496 > 1 

Da das Produkt 𝑅 ∗ 𝑅  größer eins ist, erfolgt die Harmonisierung der Lichtstärke durch 
Erhöhung der Lichtstärke des Unterfeuers (siehe Abschnitt 4.4.2, Fall b). 

𝐼 , = 𝐼 , = 475719 𝑐𝑑 

und 

𝐼 , = 𝑅 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼 , = 1,496 ∗ 200864 𝑐𝑑 = 245678 𝑐𝑑 

7.1.7 Photometrische Lichtstärken 

Übergang zu photometrischen Lichtstärken gemäß den Formeln (59) und (60). 

Taktung ISO 4s mit Hellzeit 𝑇 = 2 𝑠, 

Ergibt:   𝑘 =
 

,  
= 0,952 

Betriebsfaktor  𝑏 = 0,75 

Aus den effektiven Betriebslichtstärken (harmonisiert siehe 7.1.6) ergeben sich die mini-
malen photometrischen Lichtstärken zu: 

Unterfeuer: 𝐼 , , =
∗

∗ 𝐼 , =
 

, ∗ ,
= 343949 𝑐𝑑 

Oberfeuer: 𝐼 , , =
∗

∗ 𝐼 , =
 

, ∗ ,
= 666007 𝑐𝑑 

7.1.8 Streuwinkel 

Horizontale Halbstreuwinkel 

Unterfeuer (Formel 61): 

∆𝛼 ≥ 3 ∗ tan
𝐵

𝐿 + 𝐾
= 3 ∗ tan

400

12600 + 4800
= 3,95° 

 Oberfeuer (Formel 62): 

∆𝛼 ≥ 3 ∗ tan
𝐵

2 ∗ 𝐷 + 𝐿 + 𝐾
= 3 ∗ tan

400

2400 + 12600 + 4800
= 3,47° 



 

TFV-04 Dimensionierung von Richtfeuern 

 

- 29 - 

 

Vertikale Halbstreuwinkel 

Unterfeuer (Formel 63): 

∆𝛽 ≥ 3 ∗ tan
𝐻  − 𝐻  + 𝑀𝑇𝐻

𝐿 + 𝐾
= 3 ∗ tan

45 − 3 + 3

12600 + 4800
= 0,54° 

Oberfeuer (Formel 64): 

∆𝛽 ≥ 3 ∗ tan
𝐻  − 𝐻  + 𝑀𝑇𝐻

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 + 𝐾
= tan

45 − 3 + 3

2400 + 12600 + 4800
= 0,39° 

Entsprechend der Bemerkung aus 4.5.2 sollte für den vertikalen Halbstreuwinkel mindes-
tens 1° gewählt werden. 

7.1.9 Vertikaler Sehwinkel 

Der Verlauf des vertikalen Sehwinkels bei der projizierten Richtfeuerlinie ist nachstehend 
für die beiden Augeshöhen 3 und 45 m dargestellt. Bei der Augeshöhe 𝐻  von 3 m er-
reicht der vertikale Sehwinkel bei ca. 3000 m ein Maximum. Diese ist aber schon außer-
halb des Nutzbereiches. Bei großen Abständen nähern sich die vertikalen Winkel der 5'-
Grenze an. 

 

 

Abbildung 12: Verlauf des vertikalen Sehwinkels aus Beispiel 1 

7.1.10 Schärfe 

Der Verlauf der Schärfe ist nachstehend abgebildet. Die benötigte Schärfe von 𝑌 =

𝐵 6⁄ = 66,7 𝑚 wird im ganzen Nutzbereich unterschritten. Der Einfluss der Augeshöhe ist 
relativ gering. 
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Abbildung 13: Verlauf der Schärfe aus Beispiel 1 
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7.2 Beispiel 2 

7.2.1 Vorgaben 

Es ist eine Richtfeuerlinie mit folgenden Vorgaben zu dimensionieren. 

Längster Nutzabstand 𝐿:  2 700 m 

Kürzester Nutzabstand 𝐾(1) :  820 m  

Sohlbreite 𝐵:  100 m 

Mittlerer Tidenhub 𝑀𝑇𝐻 (2):  0,0 m 

Vorgegebenes Schattenmaß 𝑆  (3):  1,0 m 

Bezugssichtwert 𝑇 ,  :  0,40 

Minimale Beleuchtungsstärke 𝐸 (4):  2*10-5 lx 

Maximale Augeshöhe 𝐻 , :  25 m 

Minimale Augeshöhe 𝐻 , :  3 m 

Taktung:  Oc 3 s (2,25 s hell – 0,75 s dunkel) 

(1) Hiermit ist der Standort des Unterfeuers bereits festgelegt. 
(2) Keine Tide, Feuerhöhenangabe über MW 
(3) Bautechnische Vorgabe 
(4) Festlegung aufgrund starker Hintergrundaufhellung 

7.2.2 Höhe des Unterfeuers 

Aus Formel (18) erhält man für die Teilhöhe 𝐻  des Unterfeuers: 

𝐻 = 𝐿 ∗ tan 6 = 0,001745 ∗ 𝐿 = 0,001745 ∗ 2700 𝑚 = 4,7 𝑚 

Da der Nutzabstand kleiner als 6700 𝑚 ist, wird die Teilhöhe 𝐻  gleich Null (𝐻 = 0 𝑚). 

Es ergibt sich als minimale Unterfeuerhöhe (Formel (21)): 

𝐻 , = 𝐻 + 𝐻 = 4,7 𝑚 + 0 𝑚 = 4,7 𝑚 über MW (keine Tide) 

7.2.3 Feuerabstand 

Aus Formel (27) ergibt sich ein minimaler Feuerabstand von: 

𝐷 ≥
𝐿

436 ∗ 𝐵 − 𝐿
=

2700  𝑚

436 ∗ 100 𝑚 − 2700 𝑚
= 178,2 𝑚 

Gemäß Abschnitt 3.5 wird der Feuerabstand ca. 20% größer gewählt. 

Damit erhält man: 𝐷 = 215 𝑚. 

7.2.4 Höhe des Oberfeuers 

Berechnung der Teilgrößen ∆𝑈 und 𝜂 ∗ 𝐷  gemäß Abschnitt 3.4.3. 

∆𝑈 = 𝐻 + 𝑀𝑇𝐻 − 𝐻 , = 4,7 𝑚 + 0 𝑚 − 3 𝑚 = 1,7 𝑚 und 

𝜂 ∗ 𝐷 = 6,73 ∗ 10 ∗ 215 = 1,447 ∗ 10  
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Forderung 1 (Formel 22): 

mit 𝛾 = 5 = 1,4544 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐿 + 𝐷 ) ∗
∆𝑈

𝐿
+ 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝛾  

= 3 𝑚 − 0 𝑚 + (2 700 𝑚 + 215 𝑚) ∗
1,7

2 700
+ 1,447 ∗ 10 + 1,4544 ∗ 10  

= 3 𝑚 + 2915 ∗ (0,0021) = 9,12 𝑚 

 𝐻 ≥ 9,12 𝑚 

Forderung 2 (Formel 23): 

mit 𝛾 = 4 = 1,164 ∗ 10  𝑟𝑎𝑑   

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐾 + 𝐷 ) ∗
∆𝑈

𝐾
+ 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝛾  

= 3 𝑚 − 0 𝑚 + (820 𝑚 + 215 𝑚) ∗
1,7

820
+ 1,447 ∗ 10 + 1,164 ∗ 10  

= 3 𝑚 + 1035 𝑚 ∗ (0,00325) = 6,37 𝑚 

 𝐻 ≥ 6,37 𝑚 

Forderung 3 (Formel 24): 

𝐻 ≥ 𝐻 , − 𝑀𝑇𝐻 + (𝐾 + 𝐷 ) ∗
∆𝑈 + 𝑆

𝐾
+ 𝜂 ∗ 𝐷  

= 3 𝑚 − 0 𝑚 + (820 𝑚 + 215 𝑚) ∗
1,7 + 1,0

820
+ 1,447 ∗ 10  

= 3 𝑚 + 1035 𝑚 ∗ (0,00331) = 6,42 𝑚 

 𝐻 ≥ 6,42 𝑚 

Die Forderung 1: „𝐻 ≥ 9,12 𝑚 über 𝑀𝑊“ ergibt die höchste Bauwerkshöhe. 

7.2.5 Erforderliche Mindestlichtstärken auf der Achse 

Unterfeuer (Formel (41) mit 𝐿 =  2700 𝑚) 

𝐼 , = 𝐸 ∗ 𝐿 ∗ 𝑇 ,  = 2 ∗ 10 𝑙𝑥 ∗ 2700 𝑚 ∗ 0,4  

𝐼 , = 145,8 𝑐𝑑 ∗ 3,8 = 554 𝑐𝑑 

Oberfeuer (Formel (42) mit 𝐿 + 𝐷  =  2915 𝑚) 

𝐼 , = 𝐸 ∗ (𝐿 + 𝐷 ) ∗ 𝑇 ,  = 2 ∗ 10 𝑙𝑥 ∗ 2915 𝑚 ∗ 0,4  

𝐼 , = 169,94 𝑐𝑑 ∗ 4,23 = 718,7 𝑐𝑑 

7.2.6 Harmonisierung der Lichtstärken 

Nichtharmonisierte Verhältniszahlen (Formeln (47) und (48)) 

𝑅 =
𝐸

𝐸
=

𝐼 ,

𝐼 ,
∗

𝐿

𝐿 + 𝐷
=

718,7

554
∗

2700

2700 + 215
= 1,11 

𝑅 =
𝐸

𝐸
=

𝐼 ,

𝐼 ,
∗

𝐾

𝐾 + 𝐷
∗ 𝑇 , =

718,7

554
∗

820

820 + 215
∗ 0,4 = 0,814 

𝑅 ∗ 𝑅 = 1,11 ∗ 0,814 = 0,904 < 1 
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Da das Produkt 𝑅 ∗ 𝑅  kleiner eins ist, erfolgt die Harmonisierung der Lichtstärke durch 
Erhöhung der Lichtstärke des Oberfeuers (siehe 4.4.2, Fall b). 

𝐼 , = 𝐼 , = 554 𝑐𝑑 

und 

𝐼 , =
𝐼 ,

𝑅 ∗ 𝑅
=

718,7 𝑐𝑑

√0,904
= 756 𝑐𝑑 

7.2.7 Photometrische Lichtstärken 

Übergang zu photometrischen Lichtstärken gemäß den Formeln (59) und (60). 

Taktung Oc 3s mit Hellzeit 𝑇 = 2,25 𝑠, 

Ergibt:  𝑘 =
,  

,  ,  
= 0,95745 

Betriebsfaktor  𝑏 = 0,75 

Aus den effektiven Betriebslichtstärken (harmonisiert 7.1.6) ergeben sich die minimalen 
photometrischen Lichtstärken: 

Unterfeuer: 𝐼 , , =
∗

∗ 𝐼 , =
 

, ∗ ,
= 771 𝑐𝑑 

Oberfeuer: 𝐼 , , =
∗

∗ 𝐼 , =
 

, ∗ ,
= 1053 𝑐𝑑 

7.2.8 Streuwinkel 

Horizontale Halbstreuwinkel 

Unterfeuer (Formel 61): 

∆𝛼 ≥ 3 ∗ tan
𝐵

𝐿 + 𝐾
= 3 ∗ tan

100

2700 + 820
= 4,9° 

 Oberfeuer (Formel 62): 

∆𝛼 ≥ 3 ∗ tan
𝐵

2 ∗ 𝐷 + 𝐿 + 𝐾
= 3 ∗ tan

100

215 + 2700 + 820
= 4,6° 

Vertikale Halbstreuwinkel 

Unterfeuer (Formel 63): 

∆𝛽 ≥ 3 ∗ tan
𝐻  − 𝐻  + 𝑀𝑇𝐻

𝐿 + 𝐾
= 3 ∗ tan

25 − 3 + 0

2700 + 820
= 1,1° 

Oberfeuer (Formel 64): 

∆𝛽 ≥ 3 ∗ tan
𝐻  − 𝐻  + 𝑀𝑇𝐻

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 + 𝐾
= tan

25 − 3 + 0

215 + 2700 + 820
= 1,0° 

7.2.9 Vertikaler Sehwinkel 

Der Verlauf des vertikalen Sehwinkels bei der projizierten Richtfeuerlinie ist nachstehend 
für die beiden Augeshöhen 3 und 25 m dargestellt. 
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Abbildung 14: Verlauf des vertikalen Sehwinkels aus Beispiel 2 

7.2.9 Schärfe 

Der Verlauf der Schärfe ist nachstehend abgebildet. Die benötigte Schärfe von 𝑌 =

𝐵/6 =  66,7𝑚 wird im ganzen Nutzbereich unterschritten. Der Einfluss der Augeshöhe ist 
relativ gering. 

 

Abbildung 15: Verlauf der Schärfe aus Beispiel 2 
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8 Formelzeichen 

𝐷  Abstand zwischen Unter- und Oberfeuer 

𝐻 ,  maximale Augeshöhe 

𝐻 ,  minimale Augeshöhe 

𝐻  Höhe Oberfeuer 

𝐻  Höhe Unterfeuer 

𝐾 kürzester Nutzabstand 

𝐿 längster Nutzabstand 

𝑁 Nutzweite 

𝑆 Schattenmaß 

𝑠  geographische Sichtweite 

𝑌 Schärfe der Richtfeuerlinie (Strecke) 

𝛾 vertikaler Sehwinkel 

𝛾  vertikaler Sehwinkel in Abhängigkeit vom Beobachtungsabstand 𝑥 

𝜃 horizontale Sehwinkel 

𝜃  Grenzwert des horizontalen Sehwinkels  
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